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Gemeinde Rolhselberg Anderung lV Bebauungsplan ,,Pfarracker , TellA"
Textliche Festsetzungen

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

I Bauplanungerechtllche Feeteetzungen gemäß S I BaUGB l.V.m. SS f - 23 BauN-

VO

1.1 Art der baullchen Nutzung

Als Aft der baulichen Nutzung wird WA (Allgemeines Wohngebiet) festgesetzt

Ausnahmen nach $ 4 Abs. 3 BauNVO sind allgemein zugelassen'

1.2 Maß der baulichen Nutzung

Die in der Planzeichnung festgesetzte, zulässige Grundflåchenzahl (GRZ), Geschoß-

flächenzahl (GFZ) sowie die Zahl der Vollgeschosse sind Höchstwerte.

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen und Stellplät-

zen m¡t ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des$ 14 BauNVO sowie bauliche An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-

baut wird, mitzurechnen.

1.2.2 Geschoßflächenzahl(GFZ)

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche m[issen die Flächen von Aufenthaltsräumen in

anderen Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden

Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitgerechnet werden.

1.3 Bauwelse, überbaubare Grundsttlcksflächen, Stellung der baulichen Anlagen

1.3.1 Bauweise

lm Plangebiet sind gemäß Planzeichnung nur Einzel- und Doppelhäuser in offener
Bauweise zulässig,

1.3.2 Überbaubare Grundsti¡cksflächen
Die überbaubare Grundsttlcksfläche wird durch Baugrenzen gemäß Planzeichnung

festgesetzt.

Untergaordnete Gebäudeteile gem. S I (5) LBauO d{lrfen die festgesetzten Baugren'
zen ausnahmsweise überschreiten und zwar um ein Maß von mex. 1,50 m, jedoch

nicht im Bereich der notwendigen Abstandsflächen.

Auf den Grundstücksflächen zwischen den Verkehrsflächen und den vorderen (stra-

ßenseitigen) Baugrenzen sind nur Einfriedungen sowie Müllboxen, die im Zusammen-

hang mit den Einfriedungen errichtet werden, Nebenanlagen und Stellplätze für Kraft-

fahzeuge ohne feste Überdachung zulässig.

1.4 Höhenlage ($ I Abs. 3 BauGB)

a) Bei ebenen oder bei den talseits der Erschließungsstraßen liegenden Grundstücks-

flächen muss die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschoßfußbodens baulicher
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Anlagen (OKFF.EG) mindestens 20 cm und darf höchstens 1,20 m über oberkante
(OK) Gehweg bzw. Erschließungsstraße liegen.

b) Bei den bergseits der Erschließungsstraße liegenden Grundstucksflächen
darfsoKFF.EG der baulichen Anlagen hochltens 50 cm tiber dem bergseits angren-
zenden natürlichen Gelånde liegen.

c) Von den Festsetzungen der Punkte a) und b) sind Garagen und untergeordnete Ne-
benanlagen und Einrichtungen i. s, des g 14 BauNVo 

"rsjenormen.
1.5 Nebenanlagen, Stellplåtze und Garagen

Nebengebäude (einschließlich Garagen) sind eingeschoßig gestattet. Bei Grenzbe-
bauung sind für die Bemessung der höchstzulässigen Höhe ã¡e lanOesrech¡ichen Vor-
schriften (LBauO) maßgebend,

Garagen sind hinter der straßenseitigen Baugrenze, jedoch im Abstand von mindes-
tens 5,5 m hinter öffentlichen Verkehrsflåchen zu errichten. Ausnahmen hiervon kön-
nen bei schwierigen Geländeverhältnissen zugelassen werden, wenn auf dem Grund-
stuck ein gesonderter Absteilpratz nachgewiesen wird.

Bei Doppelgaragen auf benachbarten Grundstücken sind diese im gleichen Abstand
von der Verkehrsflåche und in gleicher Höhe zu errichten.

l'6 Flächen und Maßnahmen zum Schu|ø., zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft sowie Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen,
Stråuchern und Sonstigen Bepflanzung"n sowie Bindungen ffir Bepflanzungen
Auf der Grundstücksfläche des 1. Räumlichen Geltungsbereichs ist ein heimischer,
hochståmmigen Laubbeum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeii
gleichartig zu ersetzen. Die Pflanzung muss spätestens in der auf die Bezugsfertigkeit
des Bauvorhabens folgenden pflanzperiode erfolgen.

lm 2. Räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans sind auf den nach g 9 Abs, 1
Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche folgende Maßnahmen durchzuführen:
M l: Extensivierung von Grünland, Entwlcklung einee mageren saums
Parallel zu dem bestehenden Wirtschaftsweg ist ein I m breiter Streifen als magerer
Saum zu entwickeln' Die Flächen sind durcñ einschurige Mahd extensiv zu pflegen,
das Mähgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Düngemitteln und pestiziden ist
nicht zulässig.

M 2: Anlage einer Obstbaumreihe

Entlang des Wirtschaftsweges sind auf einer Länge von 150 m 15 Hochstamm-
obstbåiume alter regionaltypischer Sorten entsprechend nachfolgender Auflistung zupflanzen. Es ist ausschließlich Baumschulware zu verwenden, die den Girtebestim-
mungen für Baumpflanzen entspricht.

Die Bäume müssen fachgerecht gepflegt werden, u.a. sind dazu ein einmaliger pflanz-
schnitt und alle 1-3 Jahre Erziehungsschnitte erforderlich.

Bis zum 4. Standjahr sind die Baumscheiben von Gräsern und Kräutern freizuhalten
um die Wasser- und Nåhrstoffkonkurrenz gering zu halten. Die Freihaltung darf nicht
auf chemischem Wege geschehen. Ein Mulchèn der Baumscheiben unterstützt die
Freihaltung.

Bestehende GehÖlze sind in die pflanzung zu integrieren.
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Sorten

Die Obstbäume s¡nd dauerhaft zu erhalten. Ausfallende Bäume sind zu ersetzen.

2 Bauordnungsrechfl¡che Festsetzungen (g g Abe. 4 BauGB r.v.m. g sB LBauo)

2.1 Gestalterlsche Anforderungen an bautiche Anragen

a) Dachformen:

Für Wohngebäude sind Sattel- und Walmdächer zulåssig. Für Nebengebäude sind
Sattel-, Walm- und Flachdächer zulässig.

b) Dachneigung

Die Dachneigung betrågt lg'bis 3g".

c) Dachaufbauten:

Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnråumen in Dachgeschossen (2. B. Dachgauben
und gegengeneigte Teildachflächen) sind zugelassen, wenn sie sìch der jeweiligen
Hauptdachfläche wesentlich unterordnen und die Traufe nicht unterbrechen.
d) Kniestöcke:

KniestÖcke dürfen bei einer Dachneigung von 18'bis 30" die Höhe von 25 cm und bei
einer Dachneigung von 31 o bis 37o die Höhe von 50 cm (nur bei 3g" die Höhe von 75
cm) nicht uberschreiten.

Diese HÖhe wird von der Oberkante Decke bis Unterkante Fußpfette gemessen.

2'2 Gestalterische Anforderungen an nicht flberbaubare Grundgtücksflächen, stell-plätze und Elnfriedungen

a) Die hausumgebenden Anlagen müssen sich dem Straßen- und Ortsbild unterord-
nen.

b) Einfriedungen:

Alle Grundstücke- k_önnen entlang der Straßen eingefriedet werden. Bei Erstellung ei-nes Sockels darf dieser nicht höher als 40 cm tiÉer Btirgersteigoberkante sein. Die
Verwendung von Maschendraht und ähnlich störendem Material ist untersagt. Die Ein-
friedungen dürfen nicht in grellen oder bunten Farben verputzt oder gestrichen werden.
soweit stützmauern errichtet werden, sind diese an den sichtflächen mit waschbe-
ton, Sand- oder Hartsteinmaterial zu verkleiden.

Die Gesamthöhe der Einfriedungen als auch bei den Stützmauern zur Straßenseite
hin, darf 1,20 m nicht überschreiten.

Äpfel Blrnen Stelnobet

Goldrenette von Blenhelm
Kaleer Wlhelm
Roter Boekoop

Gellerts Butterbirne
Pagtorenbirne

8üßklrechen
Große Schwarze Knorpelklrsche
Schneiders Späte Knorpelkirsche

Pflaumen
Nancymirabelle

_Haqq?Welccne

BBP Sladtplanung Landschaftsplanung I Kaiserslautern Seito 3 von 6



2.3

Gemeinde Rolhselberg Anderung lV Bobauungsplan ,,pfarrackor , Teil A,,
Textliche Festsetzungen

c) Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Privatgrundstücken zum Zwecke der Ge-
bäudeerrichtung oder Terrassierung sollen auf ein notwendiges Maß reduz¡ert werden,

tJbernahme von auf Landesrecht beruhenden Feetsetzungen ln den Bebauungs.
plan (99 Abs.4 BauGB t.V.m. g St Abs.4 LWG)

Das auf den Grundstücken anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser einschließ-
lich des Dachflächenwassers ist auf dem Grundstück zurückzuhalten. Hierfür ist je an-
gefangenen Quadratmeter versiegelter Fläche auf dem Baugrundstück ein Rückhalte-
volumen von mindestens B0 Litern (0,08 cbm) zu schaffen.

Zur Rtlckhaltung sind ausschließlich zulässig:

' Zisternen mit eingebautem Nottlberlauf, Bis zur HÖhe der Notüberlaufseinrichtung
kann die Zísterne als Brauchwasserspeicher verwendet werden. überschussiges
wasser ist dem öffenflichen Entwässerungssystem zuzuleiten.

Der Nachweis über die Zisterne und das entsprechende Rückhaltevolumen ist im Ent-
wåsserungsantrag zu erbringen.C

3 Nachrichtliche Übernahmen

Bei den im Plangebiet durchzuftlhrenden Tiefbauarbeiten sind die Bestimmungen
des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. Die Erdarbeiten sind vor Beginn der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie anzuzeigenl
Der Bauträger bzw, Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eindringlich auf die
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist je-
der zu Tage kommende archäologische Fund unverzuitictr zu melden, die Fundstel-
le soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstånde sorgfåltig gegen
Verlust zu sichern.

Dies entbindet den Bauträger bzw. Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und
Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archåòlogie.
Sollten archåologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsirabun-
gen, in Absprache mit den ausfúhrenden Firmen, planmäßig, den Anfoide'rungen
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, durchgefilhrt werden kön-
nen.

Die vorgenannten Spiegelstriche sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu
übernehmen. Der Bautråger bzw. Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eiñoring-
lich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen,

4 Hinwelse

' Die bei dem Bauaushub anfallenden Erdmassen sollten nach Möglichkeit auf den
Baugrundstücken verwertet und landschaftsgerecht modelliert werãen (Schutz des
Mutterbodens, g 202 BauGB)

o Die Begrünung von Mauern, Zäunen, Fassaden und Flachdächern íst erwünscht.
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¡ Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik in dem
ein erhÖhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschtossen wer-
den kann.

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden drin-
gend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauher-
ren sein, sich ggf. für bauliche vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Ra-
donmessungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung
der Radonprognosekarte von Rheinfand-Pfalz beitragen.

Studien des Landesamtes fär Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Mes-
sungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) not-
wendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus
dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Da-
für sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstårke, Niederschläge
oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefåhige Messergebnisse er-
zielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche
an mehreren stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuf[¡hren.

Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher
sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten lngeni-
eurbüro ausgeführt werden und dabei die folgenden posten enthalten:

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Krite-
rien;

- Radongerechte, ca. 1m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei
bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes;

- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur
Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährli-
chen Radonverfügbarkeit;

- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

- lnterpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Ra-
donmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt fur Geo-
logie und Bergbau. lnformationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und
Radonsanierungen können dem "Radon,-Handbuch" des Bundesamts für Strah-
lenschutz entnommen werden,

' Planungen im Hinblick auf Umgang und Lagerung wassergefährdender Stoffe
müssen im Einklang der Nutzungszulässigkeit stehen. Weiterhin sind hierbei stets
die grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmungen des WHG und des LWG sowie
insbesondere die der "Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen und [¡ber Fachbetriebe" (Anlagenverordnung VawS) zu-
sammen mit den einschlägigen technischen Regelwerken zu beachten.

Nach $ 20 LWG und $ 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen vom 31 .März 2010 i.V.m. S 62 Abs, 1 WHG sind die Betrei-
ber dazu verpflichtet, ihre Anlage zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei
Heizöl mehr als 1000 l) vor lnbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Ande-
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rung durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der
Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Kusel eine durch den ausfi¡h-
renden Fachbetrieb nach $ 3 der Verordnung ausgestellte Bescheinigung t¡ber die
ordnungsgemä ße Errichtung vorzulegen.

' Erdwärmenutzung: Gemäß der $$ 8, 9 Abs.2 Nr.2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz
(wHG), ss 26, 27 Landeswâssergesetz (LWG) i.V.m. g 2 Abs. 1 LWG steilt die
Niederbringung von Bohrungen und lnanspruchnahme des Grundwassers eine
Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere
WasserbehÖrde bedarf.

' Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägi-
gen Regelwerke, wie z. B. DIN 10s4, DIN 4020, DIN EN lggz-1und -2 und DIN
4124, sind zu beachten.

' Es wird empfohlen, das Baugrundstuck vor Baubeginn auf Kampfmittel, abzusu-
chen.

Ausfertlgung

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechilichen Festset-
zungen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen stimmt mit allen seinen Bestand-
teilen mit dem Willen des Gemeinderates tiberein.

Das ftir den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehal-
ten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung
in Kreft.

Rothselberg, a
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